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Öffentliche Bekanntmachungen
Verbandsgemeinde Dudenhofen

mit den Ortsgemeinden Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen

Die Verbandsgemeindeverwaltung informiert:

Zur Person
Herr Uwe Doll, Verbandsgemeindehauptsekretär bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Dudenhofen, feierte sein 25-jähriges Dienst-
jubiläum.
Am 01.10.1988 begann Herr Doll seine Ausbildung bei der Bundes-
wehr als Zeitsoldat, aus deren Dienst er zum 30.09.2000 ausschied 
und eine Ausbildung zum Stadtsekretär bei der Stadtverwaltung 
Ludwigshafen begann. 
Herr Uwe Doll wechselte zum 01.07.2002 als Verbandsgemeinde-
sekretär zur Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen und ist 
seitdem im Vollzugs- und Vollstreckungsdienst tätig. 
Bürgermeister Peter Eberhard überreichte dem Jubilar im Beisein des 
Personalrats die Urkunde und dankte ihm für die der Allgemeinheit 
geleisteten Dienste.

Zur Person
Herr Clemens Mönig, Forstwirt bei der Verbandsgemeindeverwal-
tung Dudenhofen, feierte sein 40-jähriges Dienstjubiläum.
Am 01. Oktober 1973 begann Herr Mönig seinen Dienst als Waldar-
beiter der Ortsgemeinde Dudenhofen. 
Nach der Übernahme der Waldarbeiter durch die Verbandsgemeinde 
Dudenhofen, legte Herr Mönig 1981 die Prüfung als Forstwirt ab. 
Herr Mönig ist bei allen Arbeiten in den Gemeindewäldern der 
Ortsgemeinden Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen eingesetzt. 
Bürgermeister Peter Eberhard überreichte dem Jubilar im Beisein des 
Personalrats die Urkunde und dankte ihm für die der Allgemeinheit 
geleisteten Dienste.

Zulassungsstelle
Liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen,
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Zulassungsstelle am

Freitag, dem 04.10.2013,
einen Annahmeschluss ab 11.30 Uhr hat.
Wir bitten um Ihr Verständnis.    
 

WICHTIGES AUF EINEN BLICK
Verbandsgemeindeverwaltung (  06232-656-0
Konrad-Adenauer-Platz 6 Zentralfax: 06232-656-158
67373 Dudenhofen Fax: Bgm u. Amtsblattredaktion 
 06232-656-158
 Internet:
 http://www.dudenhofen.de
 E-Mail: info@vg-dudenhofen.de
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  08.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  durchgehend von 08.30 – 18.00 Uhr

Einheitliche Behördennummer
115 (Service-Center der Metropolregion Rhein-Neckar)

Mo. – Fr., 08.00 – 18.00 Uhr

Öffnungszeiten des Bürgerbüros und der Kfz-
Zulassungs-Außenstelle des Rhein-Pfalz-Kreises:
Montag   07.30 – 16.00 Uhr   
Dienstag   07.30 – 18.00 Uhr
Mittwoch  07.30 – 12.00 Uhr
Donnerstag  07.30 – 18.00 Uhr
Freitag   07.30 – 12.00 Uhr

Sprechstunden der Bürgermeister und Beigeordneten:
Verbandsgemeinde Dudenhofen
Bürgermeister Peter Eberhard (Tel. 06232-656-150)
Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
nach Vereinbarung.
1. Beigeordnete Irmgard Ball 

Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung (Tel. 06344-2940)
Aufgabenbereiche:
– Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Dudenhofen
– Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
– Seniorenarbeit in der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinde Dudenhofen
Ortsbürgermeister Peter Eberhard (Tel. 06232-656-150, 
priv. 06232/98782), Sprechstunden: täglich während der Dienst-
zeiten der Verwaltung nach Vereinbarung.
Ortsbeigeordneter Roni Zürker (Tel. 06232-656-183,
priv. 0172/6203536), Sprechstunden: nach tel. Vereinbarung
Aufgabenbereiche:
– Gemeindewerke Dudenhofen
– Friedhof Dudenhofen

Ortsgemeinde Harthausen
Ortsbürgermeister Harald Löffler
(Tel. 06344-5636, Fax: 06232-656-158 VG-Verw.), 
Gemeindebüro Harthausen, 
Tel. 06344 -9459-0, während der Sprechstunde
Sprechstunden: montags, 18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
im Gemeindebüro/Karl-Hufnagel-Schule Harthausen, Schulstr. 1
Ortsbeigeordneter Klaus Bachmeier (Tel. 06344-939430)
Sprechstunden: montags, 18.00 Uhr – 19.00 Uhr 
im Gemeindebüro/Karl-Hufnagel-Schule Harthausen, Schulstr. 1
Aufgabenbereiche:
– Bauhof der Ortsgemeinde Harthausen
– Friedhofsangelegenheiten
– Forstwirtschaft
– Unterhaltung von gemeindeeigenen Einrichtungen 
 (Karl-Hufnagel-Grundschule, kath. Kindergarten, ehemal. Schwe-

sternhaus, Historischer Tabakschuppen, Heilsbruckhalle, Grillhüt-
te, Jugendtreff)

Ortsgemeinde Hanhofen
Ortsbürgermeisterin Friederike Ebli (Tel. 06344-939054)
Sprechstunden: Dienstag, 18.00 – 19.00 Uhr
im Gemeindehaus Hanhofen, 1. OG,
Hauptstraße (Tel. 06344-939054, Fax: 06344-939056)
Ortsbeigeordnete Anelore Irschlinger (Tel. 06344-2534)
Verbandsgemeindeverwaltung:
Schiedsamt
Schiedsmann Werner Wingerter (Tel. 06232-656-140)
Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
bzw. nach Vereinbarung, Rathaus Dudenhofen, Zi 52, III. OG.

Gleichstellungsbeauftragte der VG Dudenhofen
Frau Gerlinde Kade (Tel. 06232-656-146)
Sprechstunden täglich während der Dienstzeiten der Verwaltung 
bzw. nach Vereinbarung, Rathaus Dudenhofen, Zi. 46, II. OG.

Forstrevier Modenbach (ehem. Dudenhofen)
Revierförster Jürgen Render, Tel. 06232 990764,
E-Mail: juergen.render@wald-rlp.de – zuständig für den Wald der 
Ortsgemeinden Dudenhofen, Hanhofen, Harthausen

Sprechstunden des Seniorenbeirates Dudenhofen
Herr Klaus Schmieder, Tel. 06232 6842018,
E-Mail: klaus@schmieder.eu, jederzeit nach Vereinbarung
Sprechstunden der Leiterin Volkshochschule Verbandsgemeinde
Frau Marliese Goldschmidt (Tel. 06232-93216)
nach tel. Vereinbarung

Sprechstunden der Sozialarbeiterin des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Hemker, Jugendamt Kreisverwaltung, Tel. 0621 5909-156,
jeden 2. Montag im Monat von 08.30 – 09.30 Uhr,
Rathaus Dudenhofen, Zi. 20, Tel. 06232 656-228 
Sprechstunden des Behindertenbeauftragten
des Rhein-Pfalz-Kreises
Herr Arno Weber ist Ansprechpartner für Menschen mit Behin-
derungen und deren Angehörige. E-Mail: arno.weber@kv-rpk.de
Jeden 1. Dienstag im Monat von 09.30 – 12.00 Uhr oder nach Ver-
einbarung. Kreisverwaltung, Europaplatz 5, Ludwigshafen, Zi. B 138
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Sprechstunden des Kontaktbeamten der Polizei Speyer
Herr Polizeioberkommissar Ottmar Fischer von der Polizeiinspek-
tion Speyer, Tel. 06232-137-227, jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 
von 09.00 – 11.00 Uhr und jeden 2. Donnerstag im Monat von 16.00 
– 17.30 Uhr. Ansonsten Termine nach Vereinbarung.

Frauenbeauftragte des Rhein-Pfalz-Kreises
Frau Dr. Monika Isis Ksiensik (Tel. 0621-5909-344)
im Kreishaus Ludwigshafen, Europaplatz 5,
Öffnungszeiten: Mo. bis Do. von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Hebammen in der Verbandsgemeinde Dudenhofen:
· Silvia Pommerening, Tel. 06232-26476
· Ulrike Knauber, Tel. 06232-8604476

WICHTIGE TELEFONNUMMERN
Polizei-Notruf 110
Polizeiinspektion Speyer 06232-1370
Feuerwehr-Notruf
- von Dudenhofen 112
- von Harthausen und Hanhofen 112 
- Wehrleiter Stefan Zöller 
- Feuerwache Dudenhofen 06232-990 734 
   (nur besetzt im Alarm- und Übungsfall) Fax: 06232-9754
Vergiftungs-Informationszentrale 06131-232466
Kinderschutzbund Speyer 06232-72298
Sprechstunde und Vermittlung von Tagespflegepersonen 
Roland-Berst-Str. 1, Speyer-Süd, 
Di und Mi, 10.00 – 12.00, Do, 14.00 – 17.00 Uhr

Fachberatung Kindertagespflege
Zi. 134, Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
Nördlicher Landkreis: Kerstin Graber, Tel. 0621 5909-193
Kerstin.graber@kv-rpk.de
Südlicher Landkreis: Sabine Asal-Frey, Tel. 0621 5909-134
Sabine.asal-frey@kv-rpk.de

Rechtsberatung für Jugendliche 06235-98282
(Deutscher Kinderschutzbund Rhein-Pfalz-Kreis)
www.dksb.rpk.de
Jeden 1. Mittwoch eines Monats von 16.30 bis 18.00 Uhr
Haus Deutscher Kinderschutzbund, 1. OG, Rehbachstr. 4, Schiffer-
stadt (Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.)

Kinder- und Jugendtelefon (kostenlos) 0800-111 0 333
Elterntelefon 0800-111 0 550
Telefonseelsorge  0800-111 0 111
Psychosoziale Beratungsstelle 06232-600-230
– Suchtkrankenhilfe

Kreuzbund e.V. Speyer, Selbsthilfegemeinschaft 
für Alkohol- und sonstige Suchterkrankungen 
(Herr Fischer) 0175-9326313 
Krisentelefon für psychisch kranke Menschen  0800-220 3300
Donum-Vitae e.V. Ludwigshafen Vorderpfalz 0621-572 4344
Staatl. anerkannte Schwangerschafts- Fax: 0621-5724346
konfliktberatungsstelle
Berufsbegleitender Dienst 06232-24075
Beratung von Menschen mit chronischer Erkrankung, Behinderung 
oder seelischen Problemen bei Schwierigkeiten im Arbeitsleben 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.
Waldspitzweg 10, 67105 Schifferstadt 06235-98181
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis  0621-5909-0
Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen

Ruftaxi der Verbandsgemeinde, Fahrpreis 2,50 € 06232-70707
Schulen
Grundschule Dudenhofen 06232-9005-45,  Fax: 9005-64  
Realschule plus 06232-9005-50
Dudenhofen-Römerberg  Fax: 9005-65
Schulsozialarbeiterin der Realschule plus
Dudenhofen-Römerberg 06232-9005-57
Frau Britta Gronbach 
Sprechstunden nach Vereinbarung 

Ganerbhalle Dudenhofen 06232-9005-60
Grundschule Hanhofen 06344-4780; Fax: -937052
 Homepage: gs-hanhofen.de
Grundschule Harthausen 06344-8695; Fax: -508 874
Kindertagesstätten 
Kindertagesstätte „Naseweis“
Iggelheimer Str. 33 a, Dudenhofen 06232-93808
St. Kunigunde, Kilianstr. 1a, Dudenhofen 06232-92078
Villa Sonnenburg, Schulstraße 5, Hanhofen  06344-6847
Schulkinderhaus,  06344-946637
Alte Kirchstraße 1, Hanhofen
St. Dominikus 06344-8544 und 06344-938668
Speyerer Straße 20, Harthausen

Bau- und Forstbetriebshof 06232-651060
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str., Dudenhofen Fax 06232-651062
Bürgerhaus Dudenhofen, K.-Adenauer-Platz 06232-656-172
Festhalle Dudenhofen, Albrecht-Dürer-Str. 5 06232-95204
Haus Marientraut Hanhofen, Schulstraße 06344-937031
Bauhof Hanhofen 06344-936 539 
Heilsbruckhalle Harthausen, Am Waldsportplatz 06344-5946
Historischer Tabakschuppen Harthausen 06344-5943
Bauhof Harthausen, Raiffeisenstraße 6  06344-5915

Notfalldienste (Änderungen vorbehalten!)
Sozialstation AHZ Schifferstadt Pflege  ( 06235-95 93 50
Beratung und Koordinierungsstelle  ( 06235-95 95 35 
Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt ( 112 
Rettungsdienst bundesweit  (19 222
Polizei (110

Dienstbereitschaft Ärzte
(falls Hausarzt nicht erreichbar):
Bereitschaftsdienstzentrale Speyer, Diakonissen-Stiftungskranken-
haus, Hilgardstraße 26, ( 06232-19292
Dienstzeiten:
Zum Wochenende (Freitag, 18.00 – Montag, 07.00 Uhr)
An Feiertagen (Feiertag, 08.00 – Folgetag, 07.00 Uhr)
An Mittwochnachmittagen (Mi., 13.00 – Do., 07.00 Uhr)

Bereitschaftsdienstzentrale
für Kinder und Jugendliche 
in den Räumen des Diakonissen-Krankenhauses Speyer
Kinderärzte-Notdienst (  0180 5112 072 
• freitags, von 18.00 bis montags 07.00 Uhr, d.h. jedes Wochenende
•  feiertags, ab 20.00 Uhr vor den Feiertagen bis 07.00 Uhr nach dem 

Feiertag einschl. 24.12. + 31.12. 
•  jeden Mittwoch von 14.00 Uhr bis donnerstags 07.00 Uhr
Die Kinder- und Jugendärzte sind jeden Samstag und Sonntag und 
jeden Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr in den Räumen der BDZ-Päd-
Speyer e.V. innerhalb des Diakonissen-Krankenhauses. Zu den übrigen 
Zeiten sind die Kinderklinik-Ärzte für die Versorgung zuständig.

Dienstbereitschaft Zahnärzte:
Donnerstag, 03.10.2013, von 11.00 – 12.00 Uhr
Herr Dr. Roland Handermann, Im Erlich 43, 67346 Speyer  
(  06232-36639
Samstag, 05.10.2013, von 09.00 – 12.00 Uhr
Sonntag, 06.10.2013, von 11.00 – 12.00 Uhr  
Frau Dr. Sevil Güngör, Danziger Str. 2, 67346 Speyer    
(  06232-34115

Dienstbereitschaft Apotheken:
Die Notdienste beginnen jeweils um 08.30 Uhr und enden am
darauffolgenden Tag ebenfalls um 08.30 Uhr:
Donnerstag, 03.10.2013
Cura-Apotheke, 67346 Speyer, Iggelheimer Str. 26   
(  06232-49444
Freitag, 04.10.2013
Flora-Apotheke, 67346 Speyer, Dahlienweg 2,     
(  06232-44337
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Kreuz-Apotheke, 67354 Römerberg 3, Heiligensteiner Str. 84,   
(  06232-84611
Samstag, 05.10.2013
Sonnen-Apotheke, 67346 Speyer, Maximilianstr. 40,    
(  06232-75906
Römer-Apotheke, 67354 Römerberg 2, Holzgasse 21,    
(  06232-84848
Sonntag, 06.10.2013
Hilgard-Apotheke, 67346 Speyer, Hilgardstr. 30 (Im Ärztehaus 2),  
(  06232-9908383
Montag, 07.10.2013
Apotheke am Bahnhof, 67346 Speyer, Bahnhofstr. 49,    
(  06232-73132
Dienstag, 08.10.2013
Apotheke im Marktkauf, 67346 Speyer, Am Rübsamenwühl 4,   
(  06232-3159-0
Mittwoch, 09.10.2013
Apotheke-Nord, 67346 Speyer, Falkenweg 1,     
(  06232-4653
Schiller-Apotheke, 67373 Dudenhofen, Holzstr. 3,    
(  06232-92980
Donnerstag, 10.10.2013
Erlich-Apotheke, 67346 Speyer, Berliner Platz,   
(  06232-36633
Freitag, 11.10.2013
Bären-Apotheke, 67346 Speyer, Ernst-Reuter-Str. 14,    
(  06232-32160

Tierärztlicher Notfalldienst: 
zu erfragen unter der jeweiligen Rufnummer eines niedergelassenen 
Tierarztes.

Apothekennotdienst – wichtige Änderung
Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Rufnummern:
Deutsches Festnetz: 00180-5-258825-PLZ (0,14 €/Min.)
Mobilfunknetz:       0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 €/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter
www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 08.30 Uhr.

Ver- und Entsorgung
STROMVERSORGUNG
• bei Störungen in der Stromversorgung und Straßenbeleuchtung 
 Dudenhofen: Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen,
 Herr Wüst ( 0 62 32-6 56-1 35
 nach Dienstschluss
 Firma Elektro-Schmidt, Am Gewerbering 7,
 67373 Dudenhofen  ( 0 62 32-9 26  39 

oder
• bei Störungen in der Stromversorgung Hanhofen und Harthausen: 

Pfalzwerke Netz AG, Dienststelle Edenkoben  ( 06323-94 13-10
 Bei Störungen im Stromnetz: 08 00 7 97 77 77 
• bei Störungen an der Straßenbeleuchtung in Hanhofen und  
 Harthausen: Verbandgemeindeverwaltung Dudenhofen,
 Herr Möhler ( 0 62 32-6 56-1 33
GASVERSORGUNG:
• bei Störungen in der Gasversorgung Dudenhofen, Hanhofen:
 Pfalzgas GmbH, Frankenthal ( 08 00-1 00 34 48
• bei Störungen in der Gasversorgung Harthausen:
 Stadtwerke Speyer GmbH ( 06232-6254400
 (24 Std. Bereitschaftsdienst)
WASSERVERSORGUNG:
• bei Störungen in der Wasserversorgung für Dudenhofen, 
 Hanhofen und Harthausen: Verbandsgemeindeverwaltung
 Dudenhofen, Herr Wüst ( 06232-656-135
 oder: Zweckverband für Wasserversorgung Schifferstadt  

( 0 62 35-95 70-0
 nach Dienstschluss:
 Zweckverband für Wasserversorgung Schifferstadt  

 ( 0 62 35-95 70 31

ABWASSERBESEITIGUNG:
• bei Störungen in der Abwasserbeseitigung für Dudenhofen, 
 Hanhofen und Harthausen: Verbandsgemeindeverwaltung
 Dudenhofen, Herr Möhler ( 0 62 32-6 56-1 33
 nach Dienstschluss:
 Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen ( 0  63 44-33 32
  (Anrufbeantworter)

Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe
Dudenhofen
Jeden Donnerstag von 14.30 – 18.00 Uhr können Wertstoffe abge-
geben werden. Ist der Donnerstag ein Feiertag, wird der Mittwoch 
davor geöffnet.
Die zulässigen Abgabemengen sind grundsätzlich einzuhalten.
Die Mitarbeiter des Wertstoffhofes sind Seniorinnen und Senioren 
sowie Behinderten beim Entsorgen von Grünabfällen gerne be-
hilflich.
Hanhofen
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat können von 09.00 – 12.00 Uhr 
Grünabfälle abgegeben werden.
Harthausen
Jeden 2. und 4. Samstag im Monat können von 08.00 – 12.00 Uhr 
Wertstoffe abgegeben werden.
Hat der Monat fünf Samstage, ist hier auch dieser geöffnet.

Wertstoffhöfe Dudenhofen und Harthausen 
Was darf ich bringen?
Bauschutt
• Beispiele: Beton, Ziegel, Backsteine, Natursteine, Sanitärkera-

mik, Porzellan, Steingut
• Nicht: pulverförmige Baustoffe wie Gips/Zement, Papiersäcke, 

Rigips, Asbestbaustoffe u.ä.
• Menge: Kofferraum (bis max. 300 l) pro Woche
Grünschnitt
• Beispiele: Hecken- und Baumschnitt, Laub, Rasenschnitt, Zim-

mer-, Balkonpflanzen, Christbäume
• Nicht: Bauholz, Baumwurzeln, Äste dicker als 10 cm, Tierstreu, 

Küchenabfälle, Asche
• Menge: maximal 1 cbm pro Woche
Elektroaltgeräte
• Beispiele: E-Herde, Radios, Fernseher, Videorekorder, Computer, 

Staubsauger uvm.
• Nicht: Kühl- und Klimageräte, Ölradiatoren, haushaltsunübliche 

Geräte
• Menge: bis max. 4 Großgeräte/Woche
Metallschrott
• Beispiele: Metallmöbel, Wäscheständer, Fahrräder, Werkzeuge 

aus Metall uvm.
• Nicht: öl- oder chemikalienverunreinigte Behälter aus Metall, 

Flachglas, Fenster
Altöl/ölverschmutzte Betriebsmittel (nur in Bobenheim-Roxheim, 
Lambsheim, Waldsee, Schifferstadt und Römerberg)
• Beispiele: Kfz-Altöle, Ölfilter, Ölkanister
• Nicht: Tanks
• Menge: max. 10 Liter pro Woche
Frittierfette
• Frittierfette und -öle aus dem Privathaushalt
• Nicht: Verpackungen aller Art 
Gasentladungslampen (nicht in Harthausen)
• Leuchtstofflampen und Energiesparlampen
 (z.B. Leuchtstoffröhren und Sonderformen)
• Nicht: Glühbirnen oder Halogenlampen 
Flaschenkorken (nicht in Harthausen)
• alle Flaschenkorken aus Naturkork
• Nicht: Korken aus Kunststoff 
CDs
• CDs aller Art 
• Nicht: Hüllen oder beschädigte CDs

Abfallecke
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PU-Schaumdosen
• restbefüllte und entleerte Bauschaumdosen
• Nicht: Umverpackungen

Abgabestellen für Kleinbatterien
Dudenhofen:
•  Bürgerbüro – zu den Öffnungszeiten
•  Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten
• Gärtnerei Horländer „Blütenzauber“ – zu den Öffnungszeiten
 Carl-Zimmermann-Str. 18 
Hanhofen: Gemeindehaus in der Hauptstraße – täglich
Harthausen: Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten

Abgabestellen für CDs und DVDs
sowie Energiesparlampen
Dudenhofen: Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten
Harthausen: Wertstoffhof – zu den Öffnungszeiten

Ausgabe für Zusatzabfallsäcke
Wie bisher können Zusatzabfallsäcke zu den üblichen Öffnungs-
zeiten im Bürgerbüro Dudenhofen käuflich gegen 2,20 € Gebühr 
erworben werden.
Weitere Verkaufsstellen sind zu den üblichen Geschäftszeiten:
In Dudenhofen:
•  Lesen und Schreiben Herrmann,
 Landauer Str. 6, 67373 Dudenhofen, Tel. 06232 604335
 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr., 09.00 – 12.00 + 14.30 – 18.00 Uhr
 Sa., 09.00 – 12.30 Uhr
In Harthausen:
•  Textilhaus Schütt-Henrich,
 Speyerer Str. 40, 67376 Harthausen, Tel. 06344 2823
 (auch Abgabe von gelben und weißen Wertstoffsäcken)
 Öffnungszeiten:
 Mo. u. Mi. – Fr., 09.30 – 12.30 + 14.30 – 18.30 Uhr
 Di. geschlossen, Sa., 09.00 – 13.00 Uhr
•  Netto Markendiscount, Adolf-Cuntz-Str. 2, 67376 Harthausen
 Öffnungszeiten:
 Mo. – Sa., 07.00 – 20.00 Uhr
 (nur grüne Wertstoffsäcke!)
In Hanhofen:
•  Poststelle/Wolllädchen,
 Hauptstr. 22, 67374 Hanhofen, Tel. 06344 959159
 (auch Abgabe von gelben, grünen und weißen Wertstoffsäcken)
 Öffnungszeiten:
 Mo., 15.30 – 17.30 Uhr,
 Di. – Fr., 16.00 – 18.00 Uhr, 
 Sa., 10.00 – 12.00 Uhr

Die Wertstoffsäcke
Die im Rhein-Pfalz-Kreis erhältlichen Wertstoffsäcke dienen der 
haushaltsnahen Sammlung von Verkaufsverpackungen und Altpa-
pier. Die Ausgabe und Sammlung der grünen und der gelben Säcke 
erfolgt hierbei nicht durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft. Diese 
befindet sich in der Zuständigkeit der Verpackungshersteller, ver-
treten durch die Dualen Systeme, die diesen Auftrag an regionale 
Abfuhrfirmen vergeben. Im Gebiet des Rhein-Pfalz-Kreises sind 
zurzeit folgende Firmen mit der Ausgabe und Sammlung der Wert-
stoffsäcke beauftragt:
– gelber Sack (Leichtverpackungen)
 Firma Jakob Becker, Schifferstadt (Tel. 06235 935-100)
– grüner Sack (Glasverpackungen)
 Firma G.A.S., Mannheim (Tel. 0621 3225410) 
– weißer Sack (Altpapier)
 Firma Jakob Becker für den Eigenbetrieb (Tel. 0621 5909-555)
Grün und Gelb – Bitte nur Verpackungen!
In die grünen Säcke dürfen ausschließlich Glasverpackungen (Ein-
wegflaschen, Schraubdeckelgläser), in die gelben Säcke nur Leicht-
verpackungen (aus Kunststoff, Verbundmaterial u. Metall) gegeben 
werden. Entsprechende Befüllungshinweise finden Sie im Sackauf-

druck. Verpackungsfremde Gegenstände (z.B. Spielzeug, Mobiliar, 
Bauabfälle) sowie Restabfälle gehören nicht in die gelben Säcke.
Der Altpapiersack
Im Gegensatz zum Leichtverpackungssack und zum Glassack kön-
nen in den transparenten Altpapiersack neben den Papierverpa-
ckungen auch andere Abfälle aus Papier und Pappe, wie z.B. Zei-
tungen, Illustrierte, Werbeschriften und Bücher, gegeben werden. 
Bequemer und umweltfreundlicher ist dies mit der kommunalen 
Altpapiertonne, die weiterhin kostenlos beim Eigenbetrieb Abfall-
wirtschaft bestellt werden kann.
Zweckentfremdung ist Fehlverhalten
Die Wertstoffsäcke werden ausschließlich zur Entsorgung von 
Verpackungsabfällen und Altpapier zur Verfügung gestellt und 
dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Unzulässiger-
weise werden diese Säcke immer wieder für andere Zwecke, z.B. 
als Restmüllbeutel, zur Altkleidersammlung, als Abdeckfolie sowie 
zur Laub- und Rasenschnittanlieferung, benutzt. Dieses Fehlver-
halten erzeugt Mehrkosten, fördert Versorgungsengpässe an den 
Ausgabestellen und verschlechtert letztlich die Sackversorgung 
jener Bürger, welche die Säcke dringend zur ordnungsgemäßen 
Wertstoffsammlung benötigen.
Versorgung und Ausgabe
Alle Wertstoffsackarten bekommen Sie kostenlos und kontingentiert 
an Ausgabestellen in Ihrer Gemeinde. Um Zweckentfremdung und 
Versorgungsengpässen entgegenzuwirken, ist die Ausgabemenge 
an allen Ausgabestellen grundsätzlich auf eine Rolle pro Abholung 
begrenzt. Anschriften der Ausgabestellen erhalten Sie im Internet 
unter www.ebalu.de oder unter Tel. 0621-5909-555. Großanfallstellen 
(z.B. Gewerbebetriebe, Pflegeeinrichtungen) mit hohem Sackbedarf 
wenden sich für größere Sackmengen direkt an die obig aufgeführten 
Entsorgungsunternehmen.
Ihr 
 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
 Kreishaus · Europaplatz 5
 67063 Ludwigshafen
 0621 5909 Tel. -555 / Fax -623
 www.ebalu.de

Rechtsverordnung
nach § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz über die 
Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntages in der Ortsgemeinde 
Dudenhofen am 20.10.2013
Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
(LadöffnG) vom 21. November 2006 (GVBl. S. 351) wird für die 
Ortsgemeinde Dudenhofen folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
Die Verkaufsstellen in der Ortsgemeinde Dudenhofen dürfen an-
lässlich der Kirchweih am Sonntag, dem 20.10.2013, in der Zeit von 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2
(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes 

vom 06. Juni 1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit 
geltenden Fassung sind zu beachten.

(2) Jugendliche, werdende und stillende Mütter dürfen nicht beschäf-
tigt werden.

§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäf-
tigungsdauer der am 20.10.2013 beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und über die diesen zum Ausgleich für die Be-
schäftigung an diesem Sonntag gewährte Freistellung zu führen.

§ 4
Ein Abdruck dieser Verordnung ist an geeigneter Stelle in der Ver-
kaufsstelle auszulegen oder auszuhängen.

§ 5
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Abs. 1 und § 2 dieser Verord-
nung werden als Ordnungswidrigkeit nach § 15 LadöffnG geahndet.
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendli-

 

Öffentliche Bekanntmachungen



Verbandsgemeinde Dudenhofen Donnerstag, den 4. Oktober 2013 Seite 5

che können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Ziffer 14 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. 1976 Teil 
I, S. 965) in der zurzeit geltenden Fassung geahndet werden. 
Die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter kann nach 
§ 21 Abs. 1 Ziffer 3 des Mutterschutzgesetzes vom 20. Juni 2002 
(BGBl. 2002 Teil I, S. 2318) in der zurzeit geltenden Fassung als 
Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ord-
nungswidrigkeit nach § 22 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 
06. Juni 1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) in der zurzeit geltenden 
Fassung geahndet werden.

§ 6
Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft.
Dudenhofen, den 17.09.2013
Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen
gez. Peter Eberhard, Bürgermeister

NIEDERSCHRIFT
– öffentlicher Teil –

über die öffentliche/nichtöffentliche 23. Sitzung
des Ortsgemeinderates Hanhofen am 10.09.2013

Sitzungsbeginn:  19.05 Uhr
Sitzungsende:  19.25 Uhr
Sitzungsort:  Gemeindehaus Hanhofen
 Hauptstr. 38
 67374 Hanhofen
Teilnehmende Personen:
Anwesend:
Ebli, Friederike Ortsbürgermeisterin, SPD ab 19:05 Uhr
Dr. Gerhards, Ralf Ratsmitglied, CDU ab 19:05 Uhr
Grundhöfer, Barbara Ratsmitglied, CDU ab 19:05 Uhr
Hamann, Ralf Ratsmitglied, SPD ab 19:05 Uhr
Irschlinger, Anelore Ratsmitglied, FDP ab 19:05 Uhr
Knapp, Michael Ratsmitglied, FDP ab 19:05 Uhr
Krämer, Friedrich Ratsmitglied, SPD ab 19:05 Uhr
Nebel-Grauenhorst, Silvia Ratsmitglied, SPD ab 19:05 Uhr
Schmitt, Günter Ratsmitglied, SPD ab 19:05 Uhr
Schmitt, Silke Ratsmitglied, SPD ab 19:05 Uhr
Schramm, Günter Ratsmitglied, SPD ab 19:05 Uhr
Wehrmeister, Andreas Ratsmitglied, SPD ab 19:05 Uhr
Wolf, Silvia Ratsmitglied, SPD ab 19:05 Uhr
Entschuldigt:
Ball, Irmgard Ratsmitglied, CDU
Fischer, Ottmar Ratsmitglied, CDU
Löffler, Elvira Ratsmitglied, CDU
Markieton, Josef Ratsmitglied, CDU
Von der Verwaltung:
Anwesend:
Lickteig, Simone Schriftführerin ab 19:05 Uhr
Schoppé, Hubert Stellvertr. Abteilungsleiter ab 19:05 Uhr
Münch, Fabio Stellvertr. Schriftführer ab 19:05 Uhr

TAGESORDNUNG
I. Öffentlicher Teil:

1.  Festsetzung der Tagesordnung
2.  Mitteilung der Verwaltung
3.  Einwohnerfragestunde
4.  Antrag auf Bebauungsplanänderung für das Anwesen Harthäuser 

Str. 34
5.  Kita „Villa Sonnenburg“ Hanhofen;
 überplanmäßige Ausgaben bei Schaffung weiterer U3-Plätze
 (7. Gruppe)
6.  Anfragen

TOP 1
Festsetzung der Tagesordnung

Es lagen keine Änderungswünsche seitens der Ratsmitglieder zur 
Änderung der Tagesordnung vor. Sie war somit festgesetzt.

TOP 2
Mitteilung der Verwaltung

a)  Frau Ebli übermittelte Grüße aus Kondoros´ wo sie mit einer 

kleinen Delegation Mitte August, aufgrund der 15-jährigen 
Partnerschaft, zu Besuch war. Sie berichtete von einer Reise 
mit interessanten Begegnungen und einem festlichen Akt in der 
evangelischen Kirche aus Anlass der Erhebung von Kondoros´ 
zur Stadt und der Erneuerung des Freundschaftsvertrages mit 
Hanhofen und zwei weiteren Gemeinden.

 Ein herzlicher Dank für die engagierte Präsentation von Hanhofen 
in Kondoros ,́ einschließlich des Backens von 250 Dampfnudeln, 
als heimische Spezialität, die an die Gäste verteilt wurden, ging 
an die Vorstandschaft des Partnerschaftsvereins und an alle 
mithelfenden Mitfahrerinnen und Mitfahrer.

b)  Ebenfalls ein herzlicher Dank ging an die Vereine die am Dorf-
fest beteiligt waren. Es war wieder ein sehr gelungenes Fest, zu 
dem natürlich das schöne Wetter und viele Besucher beigetragen 
haben.

c)  Aufgrund der Berichterstattung in der Rheinpfalz, das leider 
niemand mehr gefunden wurde, der oder die für das historische 
Theater Regie führt, hat sich eine Bürgerin gemeldet und ihre 
Bereitschaft erklärt, in Zukunft Regie bei den Theaterstücken 
zu führen. Dies ist eine sehr erfreuliche Nachricht, somit stehen 
die Chancen gut, dass nächstes Jahr wieder ein Theaterstück zur 
Eröffnung des Dorffestes stattfinden wird.

d)  Am 21.09.2013 findet der traditionelle Walderlebnistag im Wald 
in Hanhofen statt.

e)  Frau Ebli bedankte sich bei allen, die am vergangenen Samstag 
im Arbeitseinsatz an der Kulturscheune dabei waren.

TOP 3
Einwohnerfragestunde

Es war ein Einwohner anwesend der aber keine Frage hatte.
TOP 4

Antrag auf Bebauungsplanänderung
für das Anwesen Harthäuser Str. 34

Beschluss:
Der Bebauungsplanänderung auf Kosten des Bauherrn wird zuge-
stimmt.
Wortmeldungen:
Keine
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 5
Kita „Villa Sonnenburg“ Hanhofen;

überplanmäßige Ausgaben bei Schaffung weiterer U3-Plätze 
(7. Gruppe)

Beschluss:
Zur Erfüllung des Rechtsanspruches der unter Dreijährigen ist auf-
grund der bedarfsplanerischen Notwendigkeit in der kommunalen 
Kita „Villa Sonnenburg“ eine Ausweitung der Betriebsausstattung 
sowie die Anschaffung von weiteren Geräten und Ausstattungs-
gegenständen in Höhe von insgesamt rd. 24.300,– € erforderlich.
Die Ortsgemeinde Hanhofen stimmt den entstehenden überplanmä-
ßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 zu.
Wortmeldungen:
Keine
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig angenommen

TOP 6
Anfragen

a)  Herr Dr. Gerhards fragte, wann die Rückverlegung des Kitaein-
gangs Richtung Kerweplatz losgeht.

 Herr Schoppé sagte, dass diverse Vorarbeiten schon erledigt sind. 
Das Fundament ist somit fertig. Ein interessantes Angebot von 
Arbeitskräften steht zur Verfügung.

 Die Kommune stellt das Material hierfür bereit.
b)  Herr Dr. Gerhards wollte außerdem wissen, wann die Sanierung 

des Schuldachs beginnt.
 Herr Schoppé sagte, dass dies vom Interesse von Anbietern für 

eine Photovoltaikanlage abhängt. Bisher liegt ein Angebot vor, 
ein Weiteres von den Pfalzwerken steht noch aus.

 Danach muss beraten werden, ob ein Angebot angenommen wird 
und im Zuge dessen das Schuldach saniert wird.

 Zugzwang besteht im Moment nicht.
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c)  Herr Hamann fragte an, ob man an die Hundehalter appellieren 
könne, dass sie die Hinterlassenschaften ihrer Hunde aufsammeln 
und in die aufgestellten Hundetoiletten werfen. Vor allem am 
Sportgelände sei das ein großes Problem.

 Frau Ebli sagte, es soll eine Anzeige im Amtsblatt geschaltet 
werden. Ende des öffentlichen Teils: 19.20 Uhr

ADD untersagt irreführende
Altkleidersammlungen in Rheinland-Pfalz
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) – in Rhein-
land-Pfalz zuständig für die Überwachung des Sammlungsrechts 
– hat einem hessischen Einzelunternehmen Altkleidersammlungen 
in Rheinland-Pfalz untersagt, da diese den unzutreffenden Eindruck 
einer Sammlung zu Gunsten „guter Zwecke“ hervorrufen. Der 
Veranstalter kann noch Rechtsmittel gegen die Verbotsverfügung 
einlegen. 
Textzeilen wie „Schuhe + Altkleidersammlung“, „Es gibt immer 
noch Menschen, die sich keine neuen Kleider leisten können“, „Wir 
danken Ihnen, auch im Namen der notleidenden Menschen, denen 
wir durch Ihre Kleiderspende helfen können“ lassen in Verbindung 
mit dem Symbol „Weißes Kreuz auf rotem Grund“ auf den ersten 
Blick eine Sammlung zugunsten gemeinnütziger Zwecke vermuten. 
Nach Erkenntnissen der ADD werden die Kleiderspenden bezie-
hungsweise die Erlöse aus den Kleiderspenden nicht den beworbenen 
gemeinnützigen Zwecken zugeführt. Die Altkleider werden an 
Textilverwerter verkauft. 
Dies stellt einen Verstoß gegen den sammlungsrechtlichen Grundsatz 
der Transparenz dar, so dass die Fortsetzung dieser Sammlungen 
für das Gebiet von Rheinland-Pfalz untersagt wurde. Aktuell sind 

Sammlungen in der Verbandsgemeinde Wallmerod/Westerwaldkreis 
bekannt geworden. Rein gewerbliche Altkleidersammlungen, die 
eindeutig als solche gekennzeichnet sind, sind von dem Sammlungs-
verbot für Rheinland-Pfalz nicht betroffen. 
Die ADD bittet die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz um Mitteilung, 
wenn weitere Sammlungen „Weißes Kreuz auf rotem Grund“ 
durchgeführt werden. 

Wohnungen gesucht
Für hilfebedürftige Personen, insbesondere Asylbewerberfami-
lien, werden in der Verbandsgemeinde Dudenhofen Mietwoh-
nungen gesucht. In Frage kommen dafür Objekte mit einem 
niedrigen Mietpreisniveau. Nähere Auskunft hierüber erteilt bei 
der VG Dudenhofen Frau Frick, Tel. 06232 656-225, E-Mail: 
a.frick@vg-dudenhofen.de

Unterstützen Sie mit dem Kauf von Postkarten den 
Erhalt des Unesco-Weltkulturdenkmals
Kaiserdom zu Speyer
Das Team „groß-art-ig“ bemalte unter Leitung von Frau Groß-Rollar 
die Stromkästen in der Ortsgemeinde Dudenhofen.
Es sind nur noch einzelne Stromkasten-Motive als Postkarte für 1,00 
€/Stück im Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung erhältlich.
Das Set mit allen 11 Motiven ist leider schon vergriffen.
Der Erlös aus dem Verkauf der Karten kommt der Aktion „Die Pfalz 
malt für den Dom“ für die Restaurierung des Speyerer Doms zugute.

Gemeindenachrichten

Ausbildung bei der künftigen Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen
Die Verbandsgemeinde Dudenhofen und die Gemeinde Römerberg fusionieren zum 01.07.2014 und bieten engagierten Schulab-
gängern/Schulabgängerinnen zum Schulabschluss 2014 

zwei Ausbildungsplätze
im Beruf des/der 

V e r w a l t u n g s f a c h a n g e s t e l l t e n
-Fachrichtung Kommunalverwaltung-

an. Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und beginnt am 01.09.2014.
Bewerbungsvoraussetzung für den Ausbildungsberuf ist ein guter Abschluss der Sekundarstufe I.
Wir bieten eine umfassende Fachausbildung, die Ihnen nach Abschluss eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit bei der 
Kommunalverwaltung ermöglicht. Neben der Berufsschule Wirtschaft II in Ludwigshafen und dem Besuch von Lehrgängen beim 
Kommunalen Studieninstitut Ludwigshafen erhalten Sie Ihre praktische Ausbildung bei der künftigen Verbandsgemeindeverwaltung 
in Dudenhofen und Römerberg.
Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, aktuellen Zeugniskopien und Lichtbild aus jüngster Zeit richten Sie bitte bis spätestens
04. Oktober 2013 an 

Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen
Personalabteilung

Konrad-Adenauer-Platz 6 · 67373 Dudenhofen 
oder 

Gemeindeverwaltung Römerberg
Personalabteilung

Am Rathaus 4 · 67354 Römerberg.

Sonstige amtliche Mitteilungen
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Information zum Handwerkerparkausweis
Der Handwerkerparkausweis Metropolregion Rhein-Neckar soll 
Handwerksbetrieben, vor allem wenn sie häufig an unterschiedlichen 
Einsatzorten in der Region tätig sind, das Arbeiten erleichtern. Somit 
müssen Betriebe nicht mehr für jeden Ort eine eigene Ausnahmege-
nehmigung zum Parken im öffentlichen Raum beantragen, sondern 
können den gebietsübergreifenden Handwerkerparkausweis nutzen. 
Einmal beantragt, gilt der Handwerkerparkausweis ab Ausstel-
lungsdatum ein Jahr lang in allen 290 Städten und Gemeinden der 
Metropolregion und der Technologieregion Karlsruhe.
WOZU BERECHTIGT ER? 
Ein Betrieb kann werktags für die Dauer des Arbeitseinsatzes in 
folgenden Bereichen parken, sofern in zumutbarer Entfernung keine 
andere Parkmöglichkeit besteht:
•  im eingeschränkten Halteverbot (Verkehrszeichen 286 StVO)
•  in Halterverbotszonen (VZ 290 StVO) auch außerhalb der gekenn-

zeichneten Flächen 
•  in verkehrsberuhigten Bereichen (VZ 325 StVO) außerhalb der 

gekennzeichneten Flächen
•  an Parkuhren und im Bereich von Parkscheinautomaten ohne 

Gebühr
•  in Bereichen mit Parkscheibenpflicht ohne Beachtung der Höchst-

parkdauer
•  auf Bewohnerparkplätzen
 (VZ 286/290/314 StVO mit entsprechenden Zusatzzeichen)
Antragsberechtigt bei der Verbandsgemeinde Dudenhofen sind Be-
triebe, die ihren Sitz in dieser haben und Mitglied der zuständigen 
Handwerks- oder Industriekammer sind. Der Betrieb muss eine 
gewerbliche Tätigkeit ausüben, für die ein Nutzfahrzeug (Service- 

oder Werkstattfahrzeug, Material- und Werkzeugtransporter) in 
unmittelbarer Nähe des Einsatzortes benötigt wird. Die hierbei 
eingesetzten Fahrzeuge dürfen ein zulässiges Gesamtgewicht von 
7,5 t nicht überschreiten.
Um einen flexiblen Einsatz durch die Betriebe zu ermöglichen, kann 
der Handwerkerparkausweis MRN für drei Fahrzeuge alternativ er-
teilt werden. Er gilt aber jeweils nur für das genutzte Fahrzeug, in 
dem die Originalgenehmigung im Sichtbereich der Frontscheibe 
ausgelegt ist.
Bei der Antragstellung sind folgende Formulare vorzulegen:
• Antragformular (wird vor Ort ausgefüllt)
• Kopie der Handwerkskarte und der Gewerbeanmeldung
• Fahrzeugschein der einzutragenden Fahrzeuge.
Die jährliche Gebühr beträgt 150,00 €. 
Auskunft zum regionalen Handwerkerparkausweis geben die Ver-
bandsgemeindeverwaltung Dudenhofen (Frau Ohnheiser, Zim-
mer 26, Erdgeschoss, Tel. 06232 656-127) und die Metropolregion 
Rhein-Neckar GmbH (Fabian Ewert, Tel. 0621 12987-35).

Verbrennen von landwirtschaftlichen Abfällen
In der Landesverordnung über die Verbrennung pflanzlicher Ab-
fälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen sind die Vorausset-
zungen für das Verbrennen geregelt. Pflanzen und Pflanzenteile, 
die auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken 
außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslagen anfallen, 
dürfen an Ort und Stelle verbrannt werden, soweit sie dem Boden 
aus landbaulichen Gründen oder wegen ihrer Beschaffenheit nicht 
zugeführt werden können. Wer mehr als drei Kubikmeter pflanzliche 
Abfälle verbrennen will, hat dies der Verbandsgemeindeverwaltung 
unter Angabe
• von Art und Menge der Abfälle sowie
• des Verbrennungsortes schriftlich mitzuteilen.
Unzulässig ist 
1.  das flächenhafte Verbrennen, 
2.  das Verbrennen innerhalb eines Mindestabstandes von 
 a) 100 m zu Wäldern,
 b)  50 m zu Gebäuden jeder Art und öffentlichen Verkehrswegen,
 c)  10 m zu gefährdeten Nachbarkulturen sowie zu angrenzenden 

Rohr- und Riedbeständen und Feldrainen,
3. das Verbrennen zwischen 18.00 und 08.00 Uhr sowie an Sonn- 

und Feiertagen,
4.  das Mitverbrennen von nicht pflanzlichen Abfällen, insbesondere   

Brandbeschleunigern.
Die pflanzlichen Abfälle müssen beim Verbrennen trocken sein. Der 
Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass kein Gefahr bringender 
Funkenflug und keine Verkehrsbehinderung oder sonstige erhebliche 
Belästigung durch Rauchentwicklung entstehen. Der Verbren-
nungsvorgang muss ständig überwacht, und geeignete Maßnahmen 
müssen getroffen werden, damit das Feuer nicht übergreifen kann. 
Feuer und Glut müssen vor dem Verlassen der Verbrennungsstelle 
gelöscht werden oder erloschen sein. Wir weisen darauf hin, dass 
Paneele, Paletten, Holzbretter bzw. Holzlatten, Folien und sonstige 
Abfälle nicht verbrannt werden dürfen. Bei Verstößen kann ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.
Das Verbrennen von landwirtschaftlichen Abfällen ist bei der Ver-
bandsgemeindeverwaltung Dudenhofen 10 Tage vorher schriftlich 
anzuzeigen. Antragsformulare erhalten Sie im Bürgerbüro.

Geschwindigkeitsbegrenzung 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Verkehrsteilnehmer, 
die Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen möchte alle Ver-
kehrsteilnehmer freundlich darauf hinweisen, die Geschwindig-
keitsbegrenzungen, insbesondere die 30-km/h- bis 50-km/h-Zonen 
sowie die verkehrsberuhigten Bereiche, zu beachten und einzuhalten.
Die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit ist erforder-
lich zum Schutz unserer Bürger, kleiner Kinder sowie Radfahrer. 
Für folgende innerörtliche Straßen gilt die Geschwindigkeitsbe-
grenzung 50 km/h: 
Dudenhofen 
•  Iggelheimer Straße (K15) 
•  Speyerer Straße 

 
„Wein?
     Gesang ...
          Da war doch noch etwas mit dem Weib?“
Dieser Frage möchten wir gerne auf den Grund gehen. In 
Trinkliedern, Opernarien und diversen Texten versuchen wir 
an diesem Abend mit 

Pia Knoll, Piano
Gustav Adlhoch, Bariton

d a r a u f  eine Antwort zu finden.

Freitag, 25. Oktober 2013, 19.30 Uhr,
Bürgerhaus Dudenhofen

Eintritt: 10,00 Euro (Wein & Brezel inkl.)
Verbindliche Anmeldung unter Tel. 06232 656243 
(Ramona Bassler, Verbandsgemeinde Dudenhofen)

  
„Wein? 
     Gesang ... 
          Da war doch noch etwas mit dem Weib?“ 

Dieser Frage möchten wir gerne auf den Grund gehen. 
In Trinkliedern, Opernarien und diversen Texten versuchen wir an diesem Abend 

mit  

Pia Knoll, Piano 
Gustav Adlhoch, Bariton 

 

d a r a u f  eine Antwort zu finden. 

 
 

Freitag, 25. Oktober 2013, 19.30 Uhr, 

Bürgerhaus Dudenhofen 

Eintritt: 10,00 €� ; Verbindliche Anmeldung unter Tel. 06232 656243  
(Wein & Brezel inkl,)   (Ramona Bassler, Verbandsgemeinde Dudenhofen) 
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•  Neustadter Straße 
•  Landauer Straße 
•  Harthauser Straße (L537) 
•  Berghauser Straße (K27)
• Carl-Zimmermann-Straße
•  Johann-Walter-Straße 
•  Ernst-Reuter-Straße, Abschnitt zwischen Speyerer Straße und 

Carl-Zimmermann-Straße 1 
•  Boligweg 
Alle anderen Straßenabschnitte sind mit 30 km/h ausgewiesen 
(ausgenommen verkehrsberuhigte Bereiche). 
Hanhofen 
Das gesamte Ortsgemeindegebiet ist als 30-km/h-Zone ausgewiesen 
(ausgenommen verkehrsberuhigte Bereiche). 
Harthausen 
Für folgende innerörtliche Straßen gilt die Geschwindigkeitsbe-
grenzung 50 km/h: 
•  Hanhofer Straße (K26) 
•  Speyerer Straße (L537) 
•  Schwegenheimer Straße (L537) 
•  Heiligensteiner Straße (K26) 
Alle anderen Straßenabschnitte sind mit 30 km/h ausgewiesen (aus-
genommen verkehrsberuhigte Bereiche). Wir bitten, die Geschwin-
digkeitsregelungen zu beachten. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Eine angenehme Fahrt wünscht das Ordnungsamt Dudenhofen.

Die Bürgerstiftung Dudenhofen
Zweck der Stiftung:
Zweck der Stiftung ist es, das Gemeinwesen der Ortsgemeinde Du-
denhofen zu stärken, gemeinsame bürgerschaftliche Verantwortung 
zu fördern und Kräfte der Innovation zu mobilisieren.
Dies geschieht durch die Förderung der Bildung, Erziehung und des 
Sports, der Jugend-, Familien- und Altenhilfe, der Kultur, Kunst 
und Denkmalpflege, des Umwelt- und Naturschutzes und Land-
schaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und des 
Naturschutzgesetzes Rheinland-Pfalz – LPflG –, der Heimatpflege 
und des traditionellen Brauchtums sowie mildtätiger Zwecke in 
Dudenhofen.
Die Stiftung fördert und/oder initiiert gemeinnützige Veranstal-
tungen und Projekte auf den Gebieten des Stiftungszwecks. Ferner 
kann die Stiftung steuerbegünstigte Institutionen oder Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts bei der Erfüllung steuerbegünstigter 
Zwecke, die den Stiftungszwecken dienen, unterstützen.
Zur Erreichung des Stiftungszwecks kann die Stiftung mit anderen 
Einrichtungen zusammenarbeiten. Die Stiftung darf keine Aufgaben 
übernehmen, die zu den Pflichtaufgaben gemäß der Gemeindeord-
nung der Ortsgemeinde Dudenhofen gehören.
Rechtsform:
Rechtsfähige öffentliche Stiftung des Bürgerlichen Rechts
Siftungssitz: Dudenhofen
Kontaktdaten:
Bürgerstiftung Dudenhofen
c/o Verbandsgemeindeverwaltung Dudenhofen
Konrad-Adenauer-Platz 6 · 67373 Dudenhofen
Ansprechperson:
Herr Werner Wingerter
Tel. 06232 656-140 · Fax: 656-158
E-Mail: w.wingerter@vg-dudenhofen.de
Internet www.vg-dudenhofen.de
Aktivitäten:
Die konstituierende Sitzung des Stiftungsrats fand am 25.02.2010 
statt. Zu Stellvertretern des Vorsitzenden im Vorstand und im Stif-
tungsrat Herrn Bürgermeister Peter Eberhard wurden Frau Elke 
Sprau und Herr Gustav Adlhoch gewählt. 
Es wurden mittlerweile zum Grundstock der Stiftung Zustiftungen 
bei „runden“ Geburtstagen und anderen Anlässen getätigt. Im Jahre 
2012 erfolgte eine zweckgebundene Spende in Höhe von 10.000 € 
für die Anschaffung von Sitzbänken für den Bereich des Friedhofs 
und den Gemeindewald Dudenhofen. Die Anschaffung im Bereich 
des Friedhofs wurde bereits durchgeführt. 
Mit den in den Jahren 2010, 2011 und 2012 eingegangenen Spenden 

des Angelsportvereins wurden entsprechend dem vorgegebenen 
Verwendungszweck die Sorgenkinder in der Gemeinde Dudenhofen 
unterstützt. Im Jahre 2012 erhielten jeweils einen Förderbeitrag in 
Höhe von 500,– €:
•  die katholische öffentliche Bücherei Dudenhofen, die als einzige 

Leihbücherei am Ort einen nicht unerheblichen Anteil zur Stär-
kung des Bildungswesens in unserer Gemeinde beiträgt für den 
Einkauf von Büchern und DVDs.

•  die Protestantische Kirchengemeinde Dudenhofen als Unterstüt-
zung zur Anschaffung einer Verstärkeranlage, damit audiovisuelle 
Medien in der Jugendarbeit, im Konfirmandenunterricht und 
gelegentlich auch in der allgemeinen Gemeindearbeit eingesetzt 
werden können.

Regionalabo für das Nationaltheater Mannheim
Gut organisierte Theaterfahrten ins Nationaltheater Mannheim und 
zurück haben in Hanhofen schon eine lange Tradition und sind in 
der Bevölkerung sehr beliebt. Frau Anelore Irschlinger organisiert 
diese Theaterfahrten ehrenamtlich und ermöglicht somit gesellige 
Theaterbesuche ohne Stress und ohne Schlangestehen an der Kasse. 
Momentan werden Fahrgemeinschaften gebildet, um gemeinsam 
zum Nationaltheater Mannheim und zurück zu kommen. Wenn 
sich aber genügend Teilnehmer melden, wird Frau Irschlinger ger-
ne auch einen Bus organisieren. Abonnenten erhalten günstige 
Abo-Konditionen und können mit ihrem Abo-Ausweis weitere 
Tickets mit 25% Ermäßigung erwerben (außer Premieren und Son-
derveranstaltungen). Und fast so schön wie die Vorstellung ist auch 
der Pausensekt in angenehmer Gesellschaft mit Gleichgesinnten. 
Das Regionalabo gibt es in drei Versionen. Mit elf oder acht Vor-
stellungen und für Neueinsteiger auch das Schnupperabo mit 5 
Vorstellungen pro Spielzeit.
Wer Interesse am Regionalabo Hanhofen hat, kann sich gerne bei 
Frau Irschlinger näher darüber informieren.
Anelore Irschlinger, Tel. 06344 2534. 

Ruftaxi – Linienverkehr
Die Verbandsgemeinde Dudenhofen betreibt eine Ruftaxiverbindung 
zwischen der Stadt Speyer und den Gemeinden der Verbandsgemein-
de Dudenhofen durch das Taxiunternehmen Merl. 
Hiermit soll der Linienverkehr von Bussen sinnvoll ergänzt und 
vor allem in den Abendstunden zusätzlich ausgearbeitet werden. 

Das Regionalabonnement
Nationaltheater Mannheim für Hanhofen

Spielplan 2013/2014
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Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, zwischen den 
Ortsgemeinden befördert zu werden. 
Für das Ruftaxi gibt es einen Fahrplan. Im Gegensatz zum Lini-
enverkehr, wo veröffentlichte Fahrten immer stattfinden, fährt das 
Ruftaxi nur bei vorheriger Bestellung.  
Eine Vorbestellung des Ruftaxis muss spätestens 30 Minuten vor 
der gewünschten Abfahrt erfolgen und ist grundsätzlich bereits 
auch frühzeitig möglich. Die Erfahrung zeigt, dass besonders an 
Freitag- und Samstagabenden eine große Nachfrage für Fahrzeiten 
ab 23.00 Uhr besteht. Aus Kapazitätsgründen kann es vorkommen, 
dass das Ruftaxiunternehmen zu diesen Zeiten unter Umständen 
einen Beförderungswunsch ablehnen muss. Freitags und samstags 
ist organisatorisch für diese Fahrzeiten eine Buchung zudem erst 
ab 18.00 Uhr möglich. 
Eine Fahrt mit dem Ruftaxi kostet 2,50 €. Als Fahrscheine werden 
auch Jahreskarten (inklusive Freizeitticket), Jobticket, Karte ab 60, 
Semesterticket und das MAXX-Ticket anerkannt.

Hier noch einmal alles Wichtige in Kürze:
1. Vor Fahrtantritt den Fahrplan mit den zur Verfügung stehenden 

Abfahrtzeiten des Ruftaxis anschauen.
2. Die Ruftaxilinien werden nur bei Bedarf gefahren. Daher per 

Telefon das Ruftaxi  unter der Ruf-Nr. 06232 70707 bestellen. 
3. Die gewünschte Fahrt mindestens eine halbe Stunde vor Abfahrt 

beauftragen. Dabei sind Abfahrtszeit, Abfahrts- und Zielhalte-
stelle sowie die Zahl der Mitfahrer/innen zu nennen.

 Eine Bestellung ist grundsätzlich auch frühzeitig möglich. Frei-
tags und samstags sind Buchungen für Beförderungswünsche 
ab 23.00 Uhr erst ab 18.00 Uhr des gleichen Tages möglich.

4. Eine Bestellung ist verbindlich, wird das Ruftaxi nicht mehr 
benötigt, ist unbedingt rechtzeitig ein Widerruf notwendig.

5. Rechtzeitig an der Haltestelle stehen.

Hier finden Sie die Fahrpläne der Ruftaxilinien:

Seite: 1     Satzspiegel: vrnbuchwww     Erstellungszeit: 08.12.2011 09:15:01
Linien: 62578_.w12

Ruftaxi Dudenhofen
Hanhofen - Dudenhofen - Speyer - Dudenhofen - Harthausen5978

Montag - Freitag Samstag Sonn- und Feiertag
Beschränkungen a5 as a5 as a5 as a5 as as

Hanhofen, Abzw. Harthausen ab 20.58 20.58 21.58 21.58 23.00 23.00  0.00  0.00  1.00 20.58 21.58 23.00  0.00  1.00 20.58 21.58 23.00  0.00
- Kirche   20.58 20.58 21.58 21.58 23.00 23.00  0.00  0.00  1.00 20.58 21.58 23.00  0.00  1.00 20.58 21.58 23.00  0.00
Dudenhofen, Kirche   21.01 21.01 22.01 22.01 23.03 23.03  0.03  0.03  1.03 21.01 22.01 23.03  0.03  1.03 21.01 22.01 23.03  0.03
- Adler   21.02 21.02 22.02 22.02 23.04 23.04  0.04  0.04  1.04 21.02 22.02 23.04  0.04  1.04 21.02 22.02 23.04  0.04
- Speyerer Straße   21.03 21.03 22.03 22.03 23.05 23.05  0.05  0.05  1.05 21.03 22.03 23.05  0.05  1.05 21.03 22.03 23.05  0.05
Speyer, Brunckstraße   21.06 21.06 22.06 22.06 23.08 23.08  0.08  0.08  1.08 21.06 22.06 23.08  0.08  1.08 21.06 22.06 23.08  0.08
- Hbf/ZOB an 21.08 21.08 22.08 22.08 23.10 23.10  0.10  0.10  1.10 21.08 22.08 23.10  0.10  1.10 21.08 22.08 23.10  0.10
- Postplatz   21.09 21.09 22.09 22.09 23.11 23.11  0.11  0.11  1.11 21.09 22.09 23.11  0.11  1.11 21.09 22.09 23.11  0.11
- Domplatz   21.10 21.10 22.10 22.10 23.12 23.12  0.12  0.12  1.12 21.10 22.10 23.12  0.12  1.12 21.10 22.10 23.12  0.12
- J. Becherstraße/Halle 101 an 21.12 22.12 23.14  0.14  1.14 21.12 22.12 23.14  0.14  1.14 21.12 22.12 23.14  0.14
- J. Becherstraße/Halle 101 ab 21.12 22.12 23.14  0.14  1.14 21.12 22.12 23.14  0.14  1.14 21.12 22.12 23.14  0.14
- Domplatz   21.14 21.14 22.14 22.14 23.16 23.16  0.16  0.16  1.16 21.14 22.14 23.16  0.16  1.16 21.14 22.14 23.16  0.16
- Postplatz   21.15 21.15 22.15 22.15 23.17 23.17  0.17  0.17  1.17 21.15 22.15 23.17  0.17  1.17 21.15 22.15 23.17  0.17
- Hbf/ZOB ab 21.16 21.16 22.16 22.16 23.18 23.18  0.18  0.18  1.18 21.16 22.16 23.18  0.18  1.18 21.16 22.16 23.18  0.18
- Brunckstraße   21.18 21.18 22.18 22.18 23.20 23.20  0.20  0.20  1.20 21.18 22.18 23.20  0.20  1.20 21.18 22.18 23.20  0.20
Dudenhofen, Boligweg   21.21 21.21 22.21 22.21 23.23 23.23  0.23  0.23  1.23 21.21 22.21 23.23  0.23  1.23 21.21 22.21 23.23  0.23
- Adler   21.21 21.21 22.21 22.21 23.23 23.23  0.23  0.23  1.23 21.21 22.21 23.23  0.23  1.23 21.21 22.21 23.23  0.23
- Süd   21.22 21.22 22.22 22.22 23.24 23.24  0.24  0.24  1.24 21.22 22.22 23.24  0.24  1.24 21.22 22.22 23.24  0.24
Harthausen, Ost   21.25 21.25 22.25 22.25 23.27 23.27  0.27  0.27  1.27 21.25 22.25 23.27  0.27  1.27 21.25 22.25 23.27  0.27
- Kirche   21.26 21.26 22.26 22.26 23.28 23.28  0.28  0.28  1.28 21.26 22.26 23.28  0.28  1.28 21.26 22.26 23.28  0.28
- Autohaus Engel   21.27 21.27 22.27 22.27 23.29 23.29  0.29  0.29  1.29 21.27 22.27 23.29  0.29  1.29 21.27 22.27 23.29  0.29
- Hanhofer Straße an 21.28 21.28 22.28 22.28 23.30 23.30  0.30  0.30  1.30 21.28 22.28 23.30  0.31  1.30 21.28 22.28 23.30  0.30

ZEICHENERKLÄRUNG: a5 = nur montags bis donnerstags  as = verkehrt nur in der Nacht Fr/Sa  
   = Hält nur zum Aussteigen    = Hält nur zum Einsteigen

Tel. 06232/70707  Vorbestellung spätestens 30 Min. vor gewünschter Abfahrt
Besonderer Tarif. VRN Jahres- und Halbjahreskarten werden anerkannt, Mitnahmeregelung gilt nicht. 

Seite: 0     Satzspiegel: vrnfalzlos     Erstellungszeit: 14.09.2010 15:19:52
Linien: 62579_.s10

0 Ruftaxi Dudenhofen
Harthausen - Dudenhofen - Speyer - Dudenh. - Hanhofen5979

Montag - Freitag Samstag Sonn- und Feiertag
Beschränkungen a5 as a5 as a5 as a5 as as

Harthausen, Hanhofer Straße ab 21.28 21.28 22.28 22.28 23.30 23.30  0.30  0.30  1.30 20.28 21.28 22.28 23.30  0.30  1.30 20.28 21.28 22.28 23.30  0.30
- Autohaus Engel   21.29 21.29 22.29 22.29 23.31 23.31  0.31  0.31  1.31 20.29 21.29 22.29 23.31  0.31  1.31 20.29 21.29 22.29 23.31  0.31
- Kirche   21.30 21.30 22.30 22.30 23.32 23.32  0.32  0.32  1.32 20.30 21.30 22.30 23.32  0.32  1.32 20.30 21.30 22.30 23.32  0.32
- Ost   21.31 21.31 22.31 22.31 23.33 23.33  0.33  0.33  1.33 20.31 21.31 22.31 23.33  0.33  1.33 20.31 21.31 22.31 23.33  0.33
Dudenhofen, Süd   21.34 21.34 22.34 22.34 23.36 23.36  0.36  0.36  1.36 20.34 21.34 22.34 23.36  0.36  1.36 20.34 21.34 22.34 23.36  0.36
- Speyerer Straße   21.35 21.35 22.35 22.35 23.37 23.37  0.37  0.37  1.37 20.35 21.35 22.35 23.37  0.37  1.37 20.35 21.35 22.35 23.37  0.37
Speyer, Brunckstraße   21.38 21.38 22.38 22.38 23.40 23.40  0.40  0.40  1.40 20.38 21.38 22.38 23.40  0.40  1.40 20.38 21.38 22.38 23.40  0.40
- Hbf/ZOB an 21.40 21.40 22.40 22.40 23.42 23.42  0.42  0.42  1.42 20.40 21.40 22.40 23.42  0.42  1.42 20.40 21.40 22.40 23.42  0.42
- Postplatz   21.41 21.41 22.41 22.41 23.43 23.43  0.43  0.43  1.43 20.41 21.41 22.41 23.43  0.43  1.43 20.41 21.41 22.41 23.43  0.43
- Domplatz   21.42 21.42 22.42 22.42 23.44 23.44  0.44  0.44  1.44 20.42 21.42 22.42 23.44  0.44  1.44 20.42 21.42 22.42 23.44  0.44
- J. Becherstraße/Halle 101 an 21.44 22.44 23.46  0.46  1.46 20.44 21.44 22.44 23.46  0.46  1.46 20.44 21.44 22.44 23.46  0.46
- J. Becherstraße/Halle 101 ab 21.44 22.44 23.46  0.46  1.46 20.44 21.44 22.44 23.46  0.46  1.46 20.44 21.44 22.44 23.46  0.46
- Domplatz   21.46 21.46 22.46 22.46 23.48 23.48  0.48  0.48  1.48 20.46 21.46 22.46 23.48  0.48  1.48 20.46 21.46 22.46 23.48  0.48
- Postplatz   21.47 21.47 22.47 22.47 23.49 23.49  0.49  0.49  1.49 20.47 21.47 22.47 23.49  0.49  1.49 20.47 21.47 22.47 23.49  0.49
- Hbf/ZOB ab 21.48 21.48 22.48 22.48 23.50 23.50  0.50  0.50  1.50 20.48 21.48 22.48 23.50  0.50  1.50 20.48 21.48 22.48 23.50  0.50
- Brunckstraße   21.50 21.50 22.50 22.50 23.52 23.52  0.52  0.52  1.52 20.50 21.50 22.50 23.52  0.52  1.52 20.50 21.50 22.50 23.52  0.52
Dudenhofen, Boligweg   21.53 21.53 22.53 22.53 23.55 23.55  0.55  0.55  1.55 20.53 21.53 22.53 23.55  0.55  1.55 20.53 21.53 22.53 23.55  0.55
- Adler   21.54 21.54 22.54 22.54 23.56 23.56  0.56  0.56  1.56 20.54 21.54 22.54 23.56  0.56  1.56 20.54 21.54 22.54 23.56  0.56
- Friedhof   21.55 21.55 22.55 22.55 23.57 23.57  0.57  0.57  1.57 20.55 21.55 22.55 23.57  0.57  1.57 20.55 21.55 22.55 23.57  0.57
Hanhofen, Kirche   21.58 21.58 22.58 22.58  0.00  0.00  1.00  1.00  2.00 20.58 21.58 22.58  0.00  1.00  2.00 20.58 21.58 22.58  0.00  1.00
- Abzw. Harthausen an 21.58 21.58 22.58 22.58 24.00 24.00  1.00  1.00  2.00 20.58 21.58 22.58 24.00  1.00  2.00 20.58 21.58 22.58 24.00  1.00

ZEICHENERKLÄRUNG: a5 = nur montags bis donnerstags  as = verkehrt nur in der Nacht Fr/Sa  
   = Hält nur zum Aussteigen    = Hält nur zum Einsteigen

Tel. 06232/70707  Vorbestellung spätestens 30 Min. vor gewünschter Abfahrt
Besonderer Tarif. VRN Jahres- und Halbjahreskarten werden anerkannt, Mitnahmeregelung gilt nicht. 

5979
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Seite: 1     Satzspiegel: vrnbuchwww     Erstellungszeit: 08.12.2011 09:12:02
Linien: 62580_.w12

Ruftaxi Dudenhofen
Dudenhofen Süd/West/Nord - Speyer - u. zurück5980

Montag - Freitag Samstag
Dudenhofen, Süd ab  5.58  7.48  8.48  9.48 10.48 14.48 15.48 17.48 18.48 19.48  6.21  7.48  8.48
- West    6.00  7.00  7.50  8.50  9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50  6.23  7.50  8.50
- Nord    6.02  7.02  7.52  8.52  9.52 10.52 11.52 12.52 13.52 14.52 15.52 16.52 17.52 18.52 19.52  6.25  7.52  8.52
Speyer, Postplatz    6.06  7.06  7.56  8.56  9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56  6.29  7.56  8.56
- Hbf/ZOB an  6.08  7.08  7.58  8.58  9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58  6.31  7.58  8.58

Beschränkungen dH dH dH dH dH dH dH dH dH dH dH dH dH dH
G 3 Speyer, Hbf ab  6.09  7.28  8.02  9.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02 18.02 19.02 20.02  6.35  8.02  9.02
G 3 Schifferstadt an  6.20  7.37  8.10  9.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11  6.44  8.10  9.11
G 3 Ludwigshafen, Hauptbahnhof an  6.40  7.48  8.19  9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20 16.20 17.19 18.20 19.20 20.20  6.59  8.19  9.20

Beschränkungen dH dH dH dH dH dH dH dH dH dH dH dH
G 3 Ludwigshafen, Hauptbahnhof ab  6.13  7.13  8.10  9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.14 19.36  7.03  9.10
G 3 Schifferstadt ab  6.27  7.27  8.22  9.22 10.22 11.22 12.22 13.22 14.22 15.22 16.22 17.22 18.29 19.46  7.17  9.22
G 3 Speyer, Hbf an  6.38  7.35  8.30  9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.39 19.55  7.25  9.30
- Hbf/ZOB ab  5.45  6.45  7.45  8.35  9.35 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.50 20.05  6.38  7.35  9.35
- Postplatz    5.47  6.47  7.47  8.37  9.37 10.37 11.37 12.37 13.37 14.37 15.37 16.37 17.37 18.52 20.07  6.40  7.37  9.37
Dudenhofen, Nord    5.51  6.51  7.51  8.41  9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.41 17.41 18.56 20.11  6.44  7.41  9.41
- West    5.53  6.53  7.53  8.43  9.43 10.43 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.43 17.43 18.58 20.13  6.46  7.43  9.43
- Süd an  5.55  8.45  9.45 10.45 11.45 14.45 15.45 16.45 17.45 19.00 20.15  6.48  7.45  9.45

Samstag Sonn- und Feiertag
Dudenhofen, Süd ab 10.48 12.48 14.48 15.48 17.48 19.48 11.48 13.48 15.48 17.48 19.48
- West   10.50 12.50 14.50 15.50 17.50 19.50 11.50 13.50 15.50 17.50 19.50
- Nord   10.52 12.52 14.52 15.52 17.52 19.52 11.52 13.52 15.52 17.52 19.52
Speyer, Postplatz   10.56 12.56 14.56 15.56 17.56 19.56 11.56 13.56 15.56 17.56 19.56
- Hbf/ZOB an 10.58 12.58 14.58 15.58 17.58 19.58 11.58 13.58 15.58 17.58 19.58

G 3 Speyer, Hbf ab 11.02 13.02 15.02 16.02 18.02 20.02 12.02 14.02 16.02 18.02 20.02
G 3 Schifferstadt an 11.11 13.11 15.11 16.11 18.11 20.11 12.11 14.11 16.11 18.11 20.11
G 3 Ludwigshafen, Hauptbahnhof an 11.20 13.20 15.20 16.20 18.20 20.20 12.20 14.20 16.20 18.20 20.20
G 3 Ludwigshafen, Hauptbahnhof ab 11.10 13.10 15.10 16.10 17.10 19.36 11.10 13.10 15.10 17.10 19.36
G 3 Schifferstadt ab 11.22 13.22 15.22 16.22 17.22 19.46 11.22 13.22 15.22 17.22 19.46
G 3 Speyer, Hbf an 11.30 13.30 15.30 16.30 17.30 19.55 11.30 13.30 15.30 17.30 19.55
- Hbf/ZOB ab 11.35 13.35 15.35 16.35 17.35 20.05 11.35 13.35 15.35 17.35 20.05
- Postplatz   11.37 13.37 15.37 16.37 17.37 20.07 11.37 13.37 15.37 17.37 20.07
Dudenhofen, Nord   11.41 13.41 15.41 16.41 17.41 20.11 11.41 13.41 15.41 17.41 20.11
- West   11.43 13.43 15.43 16.43 17.43 20.13 11.43 13.43 15.43 17.43 20.13
- Süd an 11.45 13.45 15.45 16.45 17.45 20.15 11.45 13.45 15.45 17.45 20.15

ZEICHENERKLÄRUNG: dH = nicht 6.1.  
   = Hält nur zum Einsteigen    = Hält nur zum Aussteigen

Tel. 06232/70707  Vorbestellung spätestens 30 Min. vor gewünschter Abfahrt
Besonderer Tarif. VRN Jahres- und Halbjahreskarten werden anerkannt, Mitnahmeregelung gilt nicht. 

Der Behindertenbeauftragte ...
...  ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen  und deren 

Angehörige im Rhein-Pfalz-Kreis.
....  berät Betroffene und deren Angehörige auf der Grundlage der 

UN-Konvention, die Inklusionsrechte von Menschen mit Behin-
derungen beinhaltet. 

....  ist Bindeglied zwischen Menschen mit Behinderung und der 
Kreisverwaltung.

....  wirkt mit bei der kommunalen Teilhabeplanung.
Er ist zu erreichen:
E-Mail: arno.weber@kv-rpk.de
Telefon: 0621 5909-138 (Anrufbeantworter)
Sprechzeiten:
Kreisverwaltung
Europaplatz 5 · 67072 Ludwigshafen · Zimmer  138
Nächster Termin: Dienstag, 08. Oktober 2013, 09.30 – 12.00 Uhr,
und nach Vereinbarung

Bürgerfahrt nach Lahr zur „Chrysanthema“
am 24. Oktober 2013
Als idyllische Stadt am Fuße des Schwarzwaldes verbindet man 
Lahr in der herbstlichen Jahreszeit weit über die Grenzen hinweg  
mit einem farbenfrohen Blütenmeer aus Chrysanthemen. Dies ist 
eine bundesweit einzigartige herbstliche Veranstaltung.
In strahlendem Gelb, leuchtendem Purpur und sattem Orange tau-
chen über 10.000 Chrysanthemen die Besucher in ein buntes Blü-
tenspektakel. Auf einem Rundweg durch die gesamte Innenstadt 
erleben Gäste die Chrysantheme in Form faszinierender Blumen-
beete, künstlerischer Blumenwagen und als üppigen Häuserschmuck 
mit ausgefallenen Kaskadenchrysanthemen. Auf dem Marktplatz 
findet von Dienstag bis Sonntag ein vielfältiges Kultur- und Mu-
sikprogramm mit renommierten Gruppen und einzigartigen Auf-
führungen statt.
Der Fahrpreis beträgt 22,00 €. Darin sind Fahrt und Stadtführung 
enthalten.
Reiseleitung: Manfred Nuber, Hanhofen

Die Abfahrt ist in Dudenhofen um 07.30 Uhr, Hanhofen 07.35 Uhr 
und Harthausen um 07.40 Uhr, jeweils vor der katholischen Kirche.
Anmeldungen und Bezahlung, ab Freitag, 04.10.2013, bei der 
Verbandsgemeinde Dudenhofen, Bürgerbüro, Tel. 06232 656-124.

Kinderferienprogramm der Rucksackschule
des Forstamts Pfälzer Rheinauen:
Auch dieses Jahr bietet die Rucksackschule des Forstamts Pfälzer 
Rheinauen wieder ein spannendes Erlebnisprogramm für Kinder im 
Wald in den Herbstferien  an.
Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten im Forstamts-
bereich statt und können einzeln gebucht werden.
•  Montag, 7. Oktober, 10.00 – 14.00 Uhr,
 Treffpunkt Grillhütte Dudenhofen
 Pilze, faszinierende geheimnisvolle Wesen im Wald
 Wir machen eine Wanderung und beschäftigen uns mit den ess-

baren und giftigen Gesellen im Wald. Dabei lernen wir einige  
Arten  kennen, beschäftigen uns spielerisch mit dem Thema  und 
erfahren etwas über die Bedeutung der Pilze für die Natur.

•  Dienstag, 8. Oktober, 10.00 – 15.00 Uhr, 
 Treffpunkt Handkeesplatz Lustadt
 Tiere und Tierspuren im Wald
 Der Wald ist voller Lebewesen, nur bekommt man sie meist selten 

zu sehen. Wir gehen gemeinsam auf Tierspurensuche und beschäf-
tigen uns spielerisch mit der Lebensweise von Wildschwein, Reh 
und Co.

•  Mittwoch, 9. Oktober, 10.00 – 14.00 Uhr, Treffpunkt Vogelhaus 
an der L 538 zwischen Gommersheim-Schwegenheim

 Märchen und Sagen im Wald
 Heute beschäftigen wir uns mit besonders geheimnisvollen Wesen 

im Wald: Zwergen, Gnomen, Elfen und Trollen. Wir lauschen 
Geschichten und zeigen beim Bauen von Zwergendörfern mit 
Naturmaterialien unser handwerkliches Geschick.

Der Förster informiert
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•  Dienstag, 15. Oktober, 14.00 – 16.30 Uhr, Waldparkplatz 
Stadtwald Speyer an der L 528 Richtung Böhl-Iggelheim Höhe 
Natostraße

 Nistkastenkontrolle – Vogelnester bestimmen
 Mittlerweile sind viele Vögel bereits auf dem Weg in den Süden. 

Ihre Nester bleiben zurück. Wir möchten mit euch die Nistkästen 
kontrollieren, nachforschen, wer im Sommer darin gelebt hat, und 
spielerisch viel Wissenswertes über die Bedeutung der gefiederten 
Bewohner der Baumkronen erfahren.

 Wer hat, kann auch gerne einen Fotoapparat mitnehmen.
•  Donnerstag, 17. Oktober, 10.00 – 12.30 Uhr,
 Rülzheim, Waldeingang, Schulstr. 16
 Eichhörnchen – nicht immer nur putzig
 Für die Eichhörnchen beginnt nun die arbeitsintensivste Zeit des 

Jahres – die Vorbereitung auf den Winter. Spielerisch erleben wir, 
wie Eichhörnchen leben und welche Lösungen sie finden, um im 
Wald zu überleben.

•  Samstag, 19. Oktober, 14.00 – 16.30 Uhr,
 Bellheim, Abenteuerspielplatz Forststraße 
 Farbenfroher Herbstwald
 Die Bäume bereiten sich auf den Winter vor und zeigen sich in 

den buntesten Farben des Jahres. Wir wollen die Bedeutung der 
Farben für Pflanzen und Tiere verstehen lernen, selbst kreativ 
werden und Geschichten lauschen.

Einen Rucksack mit Verpflegung solltet ihr mitnehmen.
Und natürlich an wetterfeste Kleidung denken.
Für alle Veranstaltungen gilt:
Anmeldung ist erforderlich bei:
Rucksackschule des Forstamts Pfälzer Rheinauen
Tel. 06232 600020
E-Mail: rucksackschule.speyer@wald-rlp.de
Teilnehmerbeitrag: 4,– €/Person

Bäder: andere Zeiten und Extra-Angebote
Von den vier Bädern des Rhein-Pfalz-Kreises ist am Tag der deut-
schen Einheit nur das „Aquabella“ geöffnet. Dort sind Bade- und 
Saunagäste am 3. Oktober, von 09.00 bis 18.00 Uhr, willkommen.
Während der Schulferien, die tags darauf beginnen, gibt es in zwei 
Kreisbädern mehr verlängerte Öffnungszeiten. Das Aquabella 
steht zwei Wochen lang montags und dienstags bis 21.30 Uhr zur 
Verfügung. In Maxdorf ermöglicht der vorübergehend wegfallende 
Sportunterricht der Schulen, dass das Bad zwischen dem 4. und 
dem 18. Oktober montags bis freitags bereits ab 09.00 Uhr von allen 
genutzt werden kann, also jeweils vier Stunden früher als sonst. 
Samstags ist in Maxdorf während der Ferien dagegen nur von 11.00 
bis 18.00 Uhr geöffnet.
Im Kreisbad Schifferstadt haben Jugendliche vom 16. bis 18. Oktober 
Gelegenheit, ihr Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold 
zu erwerben. Möglich macht das eine Kooperation mit der DLRG 
Schifferstadt. Interessierte können dafür jeweils zwischen 14.00 und 
17.00 Uhr ohne Anmeldung vorbeikommen. Die Kosten betragen, 
zusätzlich zum normalen Eintrittspreis, 2,50 Euro. Die Schiffer-
stadter Sauna bietet vom 7. bis 13. Oktober täglich mehrmals ohne 
Zusatzkosten ein Salz-Peeling mit anschließender Honig-Hautpflege 
sowie Salz-Honig-Aufgüsse.
Direkt nach den Ferien, ab 21. Oktober, brechen dort süße Zeiten an: 
Dann findet erstmals eine Zucker-Peeling-Woche statt.
In Maxdorf besteht auch während der Ferien jeden Dienstag um 
18.00 Uhr kostenlos die Möglichkeit, im Nichtschwimmerbecken 
unter fachkundiger Anleitung eine halbe Stunde Wassergymnastik 
mit Musik zu betreiben. Ab sofort werden auch Anmeldungen für 
einen Aquajogging-Kurs angenommen, der in Maxdorf am 23. Ok-
tober beginnt. Er läuft immer mittwochs von 19.00 bis 19.45 Uhr 
und ist für schwimmkundige Erwachsene gedacht.

Bad-Bistro bekommt Theke
Am Freitag, 4. Oktober, wird im Kreisbad Maxdorf-Lambsheim 
die Theke für das Bistro eingebaut. Die Sauna bleibt an diesem Tag 

Kreishallenbäder

deshalb geschlossen. Die Runderneuerung des Bades ist damit dann 
endgültig abgeschlossen, weshalb die Kreisverwaltung anschließend 
auch mit einem Eröffnungsangebot aufwartet. Zwischen dem 7. und 
dem 20. Oktober kostet ein Bündel von elf Eintrittskarten nur so 
viel wie neun einzelne. Wer nur den Wasserbereich nutzen möchte, 
zahlt dafür 36,– Euro (Jugendliche und andere Begünstigte: 22,50 
Euro). Für 98,– Euro kann auch die Sauna elfmal besucht werden. 
Das Bad-Bistro ist übrigens schon seit geraumer Zeit in Betrieb, 
musste sich bislang aber mit einer provisorischen Theke behelfen.

Elternlotsendienst
07.10. – 18.10.2013

Herbstferien

Öffnungszeiten der Kinder- und Jugendtreffs
Dudenhofen: jeden Dienstag, 16.30 – 18.30 Uhr, für alle ab 11
 jeden Mittwoch, 16.30 – 18.30 Uhr, für alle ab 8
 im Keller des Bürgerhauses
Hanhofen:  jeden Donnerstag, 16.00 – 18.00 Uhr, für alle ab 8 
 jeden Freitag, von  18.00 – 20.00 Uhr, für alle ab 12
 im Gemeindehaus Hanhofen
Harthausen:  Bitte aktuelle Anzeigen beachten. 

Schule, Kindergärten und
sonstige Bildungseinrichtungen
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Hurra, die Neuen  

… hier in Dudenhofen: Ob aktuelle Film-DVDs, 
Romane, Hörbücher, Kinderbücher oder Krimis. 
Jährlich werden 500 aktuelle Medien neu gekauft – 
ausgewählt aus den aktuellen Bestsellerlisten und 
Ihren Empfehlungen. 

Schauen Sie mal rein. In der Bücherei im Regal für 
die Neuheiten oder auch unter: 
www.koeb-dudenhofen.de.tt    unter „Flinke Links“.

Und wenn schon jemand vor Ihnen da war, merken 
wir Ihre Wünsche vor. Das ist genauso wie die 
Ausleihe kostenlos. Unser Team freut sich auf Ihren 
Besuch.

Unsere Öffnungszeiten:
Sonntag  10.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch 16.30 – 19.00 Uhr
und 24 Stunden – 7 Tage im Internet:
www.koeb-dudenhofen.de

Raiffeisenstr. 12, 67373 Dudenhofen
Tel.: 06232 – 6580313
buecherei-dudenhofen@freenet.de

sind frisch eingetroffen…!

Das Bücherei-Team kauft jährlich über 500 neue 
Medien. Und für die wird mit dem Flohmarkt Platz 
geschaffen. Die Neuen ausleihen kann man natürlich 
trotzdem... Auch ganzjährig zweimal die Woche in 
Dudenhofen! Da juckt‘s!

Unsere Öffnungszeiten:
Sonntag,  10.30 – 12.00 Uhr
Mittwoch, 16.30 – 19.00 Uhr
und 24 Stunden – 7 Tage im Internet:
www.koeb-dudenhofen.de

Raiffeisenstr. 12 · 67373 Dudenhofen
Tel. 06232 6580313
buecherei-dudenhofen@freenet.de

Juckt‘s?
Flohmarkt – ganzjährig und zweimal die Wo-
che in Dudenhofen! Hier gibt‘s was für zu 
Hause zum Mitnehmen:
Romane, Krimis, Musik-CDs oder auch Kas-
setten, Spiele, Kinderbücher ... – eben alles, 
was das Sammlerherz begehrt.
Einfach zu den Bücherei-Öffnungszeiten vor-
beischauen. Die Schätze warten zu einem 
symbolischen Preis auf neue Besitzer.

 

Kinder- und Jugendforum

Offene 
Jugendarbeit in 
Dudenhofen, 
Hanhofen und 
Harthausen 

                 J u g e n d p f l e g e 

 
      Ansprechpartnerin: Jugendpflegerin Beate Nitka  

GILAmbH 
Kilianstr. 41 
67373 
Dudenhofen 
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Bei Fragen oder Anregungen mailen an:
Jugendpflege_GILA@yahoo.de
Silvio Braun – Jugendpflege
Kilianstr. 41, 67373 Dudenhofen, Tel. 06232 990784, GILAmbH

An alle Kinder und Jugendlichen
der Ortsgemeinde Dudenhofen!
Veranstaltung eines Kinderflohmarkts
am Kirchweihsonntag, dem 20. Oktober 2013
Anlässlich der Kirchweih in Dudenhofen veranstaltet die Orts-
gemeinde Dudenhofen am 

Sonntag, dem 20.10.13, von 11.30 bis 18.00 Uhr,
in der Raiffeisenstraße einen Kinderflohmarkt.
Dort haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, Spielsa-
chen, Bücher, Stofftiere, Kleidung zu verkaufen. Das Waren-
sortiment darf ausschließlich aus Kinder- und Jugendartikeln 
bestehen. 
Tische (z.B. Tapeziertische, Biertische), Sitzgelegenheiten, 
Sonnenschirme sind selbst mitzubringen. Bei der Anmeldung 
ist mitzuteilen, wie viel Platzbedarf besteht. 
Bitte beachten Sie, dass die Standplätze begrenzt sind und in 
der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden. 
Wenn Ihr Kind sein Kinder- bzw. Jugendzimmer „entrümpeln“ 
und das Taschengeld aufbessern möchte, kann es sich im Rat-
haus, Zimmer 26, bei Frau Susanne Magin bis spätestens Frei-
tag, 11.10.2013, zum Flohmarkt anmelden. Die Platzgebühr 
beträgt 2,– € und ist bei der Anmeldung zu entrichten. Dieser 
Betrag wird für die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt gespendet.  

Kolpingfamilie – Senioren – Dudenhofen
Die Erntedankfeier der Kolpingfamilie findet am Don-
nerstag, dem 10. Oktober, um 17.00 Uhr, im Pfarrheim 

St. Heinrich statt.
Es gibt „neuer Wein“ und Zwiebelkuchen.

WANN? 11.10.2013, 13 Uhr

WO? Festplatz Dudenhofen

WER? Teams aus 4 Mitspielern im
Alter von 10 ‐ 14 Jahren. In
jedemTeam muss mind.1
Mädchen mitspielen!

Es gelten die fairPlay‐Regeln! Mehr
Infos gibt's unter www.balance‐rlp.de!

Infos und Team‐Anmeldung:

JUZ Dudenhofen (Di + Mi 16 ‐ 18:30 Uhr)
JUZ Hanhofen (Do 15:30 ‐ 18:30, Fr 17 ‐ 20 Uhr)

Telefonisch unter 0621/5909‐129
oder per Mail: Denise.Dorsch@kv‐rpk.de

Seniorenforum

Der Seniorenbeirat Dudenhofen lädt ein zum:

Offenen Seniorentreff
Liebe ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger,
angetan von der Idee sich regelmäßig einmal wöchentlich zum 
Gedankenaustausch, zum Spielen oder sonstiger Beschäftigung mit 
Gleichgesinnten und Altersgenossen treffen zu können, laden wir ein.
Mit Skat, Rommé, Rummy-Cup, und „Mensch ärgere dich nicht“ ist 
man schon freudig dabei. Sie können aber auch selbst Lieblingsspiele 
mitbringen. Wir sind uns sicher, Sie finden dafür Partner und haben 
Ihren Spaß damit.
Vielleicht haben auch Sie Lust auf ein bisschen zwanglose Unterhal-
tung je nach Laune und schauen einmal bei uns herein.

Jeden Donnerstag,
(außer an Feiertagen und an den Tagen

des planmäßigen Café-Treffs)
ab 14.30 bis ca. 16.30 Uhr,

im Jugendraum des Bürgerhauses
Barrierefreier Zugang und Toiletten sind vorhanden, der Eintritt ist 
frei, Getränke sind kostenlos.

Der Seniorenbeirat Dudenhofen lädt die Besucher der Kerwe in 
Dudenhofen herzlich ein zum

Café-Treff
unter Freunden und Bekannten am Kerwesamstag und Kerwesonn-
tag, 19. und 20. Oktober 2013, um jeweils 15.00 Uhr im Bürgerhaus.
Erleben Sie mit uns einige stimmungsvolle Stunden mit Kaffee 
und Kuchen, Gedankenaustausch in gewohnt lockerer Atmosphäre
und den aktuellen Neuigkeiten. 
Zeitgleich wird im Bürgerhaus eine Ausstellung von Theo Ofer 
und Erich Bettag geboten. 
Wie immer erbitten wir lediglich eine Spende von 2,– € als Unko-
stenbeitrag.

Senioren Union
Einladung
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ziel unserer nächsten Fahrt ist Ludwigsburg. Mit der Entrittskarte 

Vernissage 
Am Sonntag, 06. Oktober 2013, 

um 11.00 Uhr, im Speisesaal         
der Senioren-Residenz                   

Sankt Sebastian 

unter dem Motto: 

„Life ismotion“ 

 

Bilder von Monika Steiger 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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„Barockerlebnis“ steht im Mittelpunkt der „Blühende Barock“ in 
der Gartenanlage mit Besichtigung des Barockschlosses und des 
Schlosses Favorite, weiterhin haben Sie die Möglichkeit alle Museen 
wie Barockgalerie, Modemuseum, Keramikmuseum und Apparte-
ment Carl Eugen mit Audioguide zu besichtigen. Ein Fest für die 
Sinne ist die große Gartenanlage, die Präsentation der Kürbisse ein 
Genuss für Auge und Gaumen.
Die Besichtigungen der Schlösser sind festgelegt und werden bei 
der Fahrt bekanntgegeben. Ab 50 % Behinderung bitte den Ausweis 
mitbringen.
Zum Abschluss werden wir uns im Gasthaus „Waldhorn“, gegenüber 
dem Eingang der Schlossanlage, um 17.00 Uhr zum gemeinsamen 
Abendessen und Gedankenaustausch treffen.
Danach treten wir die Heimreise an.

Die Fahrt wird am
Freitag, dem 25. Oktober 2013, durchgeführt. 
Abfahrt: Dudenhofen 08.00 Uhr 
 Hanhofen     08.10 Uhr
 Harthausen  08.15 Uhr
Rückkehr: 20.00 Uhr

Preis: 22.00 € für Fahrt,
 Eintrittskarte „Barockerlebnis und Führungen
Anmeldung:   Richard Schnetzer (Tel. 06232 93787) bis Montag, 21. 

Oktober, unter Angabe der eigenen Telefonnummer.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Senioren-Union VG Dudenhofen

Pfarrgemeinderat St. Johannes d.T. Harthausen
– Café-Auszeit –
Einladung an alle Seniorinnen und Senioren ins „Café-Auszeit“ 
am Montag, 07.10.2013
Wir treffen uns zur gewohnten Zeit, um 14.30 – 16.30 Uhr, im 
Pfarrheim St. Sebastian, großer Saal „Auszeit-Ecke“.
Thema: Auf zum Oktoberfest   
Alle Seniorinnen und Senioren aus Harthausen sind herzlich eingela-
den. Auch Gäste aus unseren Nachbargemeinden sind willkommen. 
Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag. 
Ihr Café-Auszeit-Team 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen © Printart GmbH · 67125 Dannstadt


